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Telefon :  5019 - 2862


Telefax  : 5019 - 2694


sport@htw-berlin.de

http://www.htw-berlin.de/sport




	SoSe
	   

	WiSe
	   



ANTRAG auf Rückerstattung von Kursbeträgen

Sachkonto:

517120-215043

	Veranstaltung(en)
	     
	Kursnr.
	     


Auf der Grundlage der „Rahmenordnung über die Erhebung von Entgelten an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin - Entgeltordnung (Rahmen-EntgeltO)“ bitte ich um Rückerstattung der Kursbeträge für die oben aufgeführte(n) Veranstaltung(en), abzüglich einer Pauschale von 20 v. H.* auf folgendes Konto:

	Kursteilnehmer/in
	     
	
	Kontoinhaber/in
	     

	Anschrift
	     
	
	Konto-Nr
	     

	
	     
	
	BLZ
	     

	Erreichbarkeit
	     
	
	Bank
	     


Begründung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

	persönliche Gründe
	   
	
	Einstellung der Veranstaltung(en) durch die ZEH
	   


	andere Gründe

(kurze Erläuterung)
	     



	Rückzahlungsbetrag
	
	
Wird durch die ZEH eingetragen!


Bitte ausgefüllt und unterschrieben an die ZEH senden bzw. faxen !

............................................................






...................................................


( Datum / Antragsteller/in )












( Bestätigung durch die ZE H )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auszug aus der „(Rahmen-EntgeltO)“ an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

* § 5 Nutzungsentgelte für den Hochschulsport
(7) Ein Rücktritt von Veranstaltungen der ZE H ist bis spätestens 7 Tage nach Kursbeginn möglich. Auf schriftlichen
     Antrag wird ein bereits gezahltes Nutzungsentgelt, abzüglich 20 von Hundert (20%) zurückerstattet. (Bei Rücktritt
     von Veranstaltungen des FerienSportProgramms (FSP) gibt es wegen Geringfügigkeit der Beträge keine
     Rückerstattungen.) Nach Ablauf dieser Frist besteht grundsätzlich nur die Möglichkeit der Umbuchung in ein
     anderes Sportangebot, sofern die Platzkapazitäten dies zulassen. Wird ein Sportangebot nach Entscheidung der ZE H
     abgesetzt, werden bereits entrichtete Nutzungsentgelte auf schriftlichen Antrag in voller Höhe zurückerstattet.



















